
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 15.11.2005 

 Vorlage Nr. 05/0494 
Federf. Stadtamt: Amt für Familie, Jugend und Soziales 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Beigeordneter/Stadtkämmerer 

Hommel 

29.11.2005  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Gladbecker Bündnis für Familie - Erziehung, Bildung, Zukunft 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Die Steuerungsgruppe hat am 10.11.2005 u. a. folgende Konzepte beraten:  
 
1. Jugenddelinquenz 

 
2. Aufsuchende und stadtteilorientierte mobile Jugendarbeit 

 
3. Elternbriefe 
 
Diese sind der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Die Steuerungsgruppe empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss, die Verwaltung mit deren 
Umsetzung zu beauftragen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende x 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig 25.000 €  
jährlich    jährlich 7.000 €  
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Mittel für die 
Anträge unter Ziffer 1 – 3 freizugeben, und zwar in Höhe von insgesamt 32.000,-- €. 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 

                                                Hommel 
                                                                                      Beigeordneter/Stadtkämmerer 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


